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SCHREIBEN VON SCHULTHEISSUND RAT DER STADT BERN AN [BUERGER-

MEISTER, SCHULTHEISS, AMMANN UND RAT VON] ZUERICH,
LUZERN, ZUG, BASEL UND SCHAFFHAUSEN

Schultheiss und Rat bestätigen den Brief obgenannter Orte , der
ihnen [in Sachen Kluserhandel ] heute morgen zugegangen sei.
Man habe daraus entnommen , dass sich Schultheiss und Rat von
Solothurn tagszuvor bereit erklärt hätten , die Repressalien gegen
Bern aufzuheben und die Angelegenheit der badischen Tagsatzung^



anheimzustellen . Auch wollten diese heute um 3 . 00 Uhr die Wa¬

chen abziehen . Hiezu um eine Stellungsnahme gebeten , möchte man

festhalten , dass sie den früher gemachten Erklärungen grund¬

sätzlich nichts beizufügen hätten . Diesen zufolge seien sie be¬

reit , den Handel bis zur genannten Tagsatzung auszusetzen , ver¬

langten jedoch : Solothurn müsse Satisfaktion leisten , die

Schuldigen [Philipp von Roll , Vogt der Bechburg ,und Urs Brun¬

ner , Vogt von Falkenstein ] , exemplarisch bestrafen , das Geraub¬

te ersetzen und alle Schäden wieder gutmachen . Ueberdies sei

für die Schmähungen Abbitte zu leisten . Werde diesen ihren Be¬

gehren nicht stattgegeben , sähen sie sich gezwungen , ihr Recht

mit andern Mitteln zu suchen , wobei sie auf ihre bundesgemässe
Hilfe zählen würden.

Sobald Solothurn die Wachen abgezogen habe , würden sie ihren

Amtsleuten ein gleiches zu tun befehlen . Was die Pässe auf

Solothurner Gebiet , insbesondere die Klus anbelange , verlange

man , dass ihnen diese wie von altersher unbehindert offenstün¬
den.
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